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Zum Hintergrund des Bundesmantelvertrags

Der BMV-Z enthält allgemeine Regeln für die vertragszahn-
ärztliche Versorgung gesetzlich krankenversicherter Patienten 
und ist Teil der Gesamtverträge zwischen den Kassenärzt-
lichen beziehungsweise Kassenzahnärztlichen Vereinigungen 
und den Krankenkassen- und Ersatzkassenverbänden auf 
Landesebene. Die Landesverbände der Krankenkassen 
schließen die Gesamtverträge mit Wirkung für die Kranken-
kassen der jeweiligen Kassenart. Der BMV-Z ist sowohl für die 
Vertragszahnärzte als auch die Krankenkassen verbindlich.

Neuer BMV-Z ist ein Vertrag für alle 
gesetzlich versicherten Patienten

Während es im vertragsärztlichen Bereich bereits seit 2013 
einen einheitlichen BMV für die Primär- und Ersatzkassen gibt, 
war dies bei den Zahnärzten bisher nicht der Fall. Bislang war 
es so, dass für die Bereiche der Primär- und Ersatzkassen 

unterschiedliche Verträge galten. Seit dem 1. Juli 2018 gibt 
es jetzt auch für den vertragszahnärztlichen Bereich einen ein-
heitlichen Bundesmantelvertrag. Der neue BMV-Z besteht aus 
einem Paragrafenteil mit allgemeinen Bestimmungen und 
einem Anlagenteil mit jeweils eigenständigen Vereinbarungen 
mit den Krankenkassen zu spezifi schen Themenbereichen. 

Was ist anders am neuen BMV-Z?

Somit gelten die gleichen Voraussetzungen für alle Patien -
ten – unabhängig davon, ob diese bei einer Primär- oder Er-
satzkasse versichert sind. Das soll zu mehr Transparenz füh-
ren, da nicht mehr auf unterschiedliche Regelungen im Ersatz-
kassen- und Primärkassenbereich geachtet werden muss. 
Darüber hinaus ist das Vertragswerk in sich nun auch klarer 
strukturiert. Damit soll erreicht werden, dass die Regelungs-
inhalte Vertragszahnärzten sowie Patienten leichter zugäng-
lich werden. Die Zusammenarbeit zwischen Zahnarztpraxen, 
Krankenkassen und Patienten soll so erleichtert werden.

Neuer einheitlicher Bundes-
mantelvertrag für Zahnärzte

Anna Stenger, LL.M.

RECHT  Schon seit Langem war die Zusammenführung des Bundesmantelvertrags Zahnärzte (BMV-Z) und des Ersatz-
kassenvertrags (EKVZ) angekündigt. Nun wurde sie auch umgesetzt – seit dem 1. Juli 2018 ist der neue Bundesmantel-
vertrag für Zahnärzte (BMV-Z) in Kraft und ersetzt damit den bisherigen BMV-Z und den EKVZ. Der neue BMV-Z regelt 
gemäß § 82 Abs. 1 SGB V den allgemeinen Inhalt der Gesamtverträge über die vertragszahnärztliche Versorgung zwischen 
der KZBV und dem GKV-Spitzenverband.
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Der nun geltende Gesamt-Bundesmantel-

vertrag besteht zwar noch immer aus 

33 Vorschriften, allerdings sind diese 

durch themenbezogene Abschnitte struk-

turierter und transparenter aufgebaut.
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Welche inhaltlichen Änderungen 
bringt der neue BMV-Z mit sich?

Auch inhaltlich bringt der neue BMV-Z 
einige Änderungen. So wurde die Auf-
bewahrungsfrist für zahnärztliche Auf-
zeichnungen oder sonstige Behand-
lungsunterlagen, wie Heil- und Kosten-
pläne, vertragsärztliche Befunde, Mo-
delle und Bilder, von ursprünglich vier 
Jahren nunmehr auf zehn Jahre ver-
längert. Diese gilt aber nicht für reine  
Arbeitsmodelle. Zudem ist die Möglich-
keit zur elektronischen Aufbewahrung 
der zahnärztlichen Aufzeichnungen auf-
genommen worden. 
Geändert wurde auch die Regelung  
zur Vereinbarung einer Privatvergütung 
mit Patienten auf deren ausdrücklichen 
Wunsch. Verlangt der Patient eine Be-
handlung auf eigene Kosten, soll hie-
rüber vor Beginn der Behandlung eine 
schriftliche Vereinbarung zwischen dem 
Vertragszahnarzt und dem Versicher- 
ten getroffen werden. Darin soll sich  
der Vertragszahnarzt den Wunsch  
des Versicherten, die Behandlung auf 

eigene Kosten durchführen zu lassen, 
bestätigen lassen.
Auch die Voraussetzungen für einen 
Zahnarztwechsel, die Vergütung von 
Teilleistungen und die Pauschalbeträge 
für Abformungen wurden angepasst.

Klarere Strukturierung  
des BMV-Z sorgt für mehr  
Transparenz

Der nun geltende Gesamt-Bundes-
mantelvertrag besteht zwar noch im -
mer aus 33 Vorschriften, allerdings  
sind diese durch themenbezogene Ab-
schnitte strukturierter und transparen -
ter aufgebaut. Die Anzahl der Anlagen 
ist ein wenig reduziert worden. Die  
Anlagen enthalten in sich geschlossene  
vertragliche Vereinbarungen zu unter-
schiedlichen Regelungsgegenständen. 
Zusätzlich wurden in der vertragszahn-
ärztlichen Versorgung übliche Formu-
lare zuzüglich entsprechender Erläute-
rungen in einer Anlage zusammenge-
fasst. Die neuen Formulare sind seit In-
krafttreten des BMV-Z bereits wirksam. 

Abrufbar ist der neue Gesamt-Bundes-
mantelvertrag nebst Anlagen sowohl 
auf den Internetseiten der KZBV als 
auch des GKV-Spitzenverbands.

INFORMATION 

Anna Stenger, LL.M.
Rechtsanwältin und Fachanwältin 
für Medizinrecht
Lyck+Pätzold. healthcare.recht 
Nehringstraße 2
61352 Bad Homburg
www.medizinanwaelte.de

Infos zur Autorin Infos zum Unternehmen

Die sanfte Chirurgie 
hf Surg® bietet entscheidende Vorteile  
gegenüber dem Skalpell sowie dem Laser:

•	 modernste	2,2	MHz	Technologie

•	 	14	verschiedene	Schneidelektroden	für	extrafeine,	 
gewebeschonende und drucklose Schnitte

•	 	reduziert	Blutungen	und	schafft	glattere	Wundränder

•	 schnelle,	schmerzarme	Wundheilung

+ =
„hf-Skalpell“ schnellere 

Wundheilung

Vereinbaren Sie eine kostenlose Demo: Tel. +49 (203)  99269-888 • Fax +49 (203) 299283
www.hagerwerken.de

hf-Chirurgie  
ab 999 €

zzgl. gesetzl. MwSt.

hf-Chirurgie 
ab 999 €

zzgl. gesetzl. MwSt.

hf Surg®

ANZEIGE



Sonderausstattung Limited Edition 900

• Bien Air MX2 LED, 1. Motor, kollektorlos

• Bien Air MX2 LED, 2. Motor, kollektorlos

• Satelec ZEG Newtron Lux LED

• Metasys Wasserentkeimung, DVGW konform

• OP Leuchte 920-U, LED

• Softpolster für Patientenliege

TAKARA COMPANY EUROPE GMBH

Ausstattung 

• Clesta II Holder

• Luzzani 6-F Arztspritze

• Turbinenanschluss mit Licht

• Dürr Platzwahl- und Speischalenventil

• höhenverstellbarer Assistenzarm 

• Luzzani 3-F Helferinspritze

• Speischale aus Porzellan

• kleiner Sauger und großer Sauger mit Kugelgelenk

CLESTA II Limited Edition 

•  Spezieller Polsterbezug in 

„Softtouch Anthracite“

•  Speifontäne in der Farbe 

„Silver Metal“



Berner Straße 18 · 60437 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0) 69 50 68 78-0 · Fax +49 (0) 69 50 68 78-20
E-Mail: info@takara-belmont.de · Internet: www.belmontdental.de
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Sonderausstattung Limited Edition 300 (ohne Bild)

• Bien Air MCX LED, 1. Motor, kollektorlos

• Bien Air MCX LED, 2. Motor, kollektorlos

• Satelec ZEG Newtron ohne Licht

• Bottle System (DCI)

• OP Leuchte 320-U, LED

DENTAL LEUCHTE

Clesta II mit

Besuchen Sie unseren Messestand und 

erleben Sie die Limited Edition live!

Limited Edition

9. /10. Nov. - Frankfurt/M.

Halle: 5

Stand: E36


